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RECHT - STEUERN - FINANZEN

In  der  tägl ichen 
Praxis wird immer 
wieder die Frage 
gestellt, wie Ein-
künfte aus spani-
schem Grundbesitz 
(etwa die Vermie-
tung einer Finca) 
i n  D e u t s c h l a n d 
behandelt werden, 
der einer natürli-
chen Person gehört. 
Diese Person ist in 
Deutschland mit 
ihrem Welteinkom-
men der Besteu-

erung unterworfen. Bevor wir 
die deutschen Vorschriften kurz 
beschreiben, müssen wir auf die bei-
den Begriffe �„Freistellungs methode�“ 
und �„Anrechnungs methode�“ aus 
dem Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) eingehen. Was bedeuten 
diese beiden Begriffe?
 Freistellungsmethode:  Die 
Mieteinkünfte werden in dem Land, 
in dem das Vermietungsobjekt liegt 
(sog. Belegenheitsstaat), besteuert 
und im Wohnsitzstaat des Hausbe-
sitzers nicht erfasst. Der Wohnsitz-
staat kann die Einkünfte aber bei 
der Bemessung des Steuersatzes 
berücksichtigen (sog. Progressions-
vorbehalt).
 Anrechnungsmethode: Die 
Erträge werden im Belegenheits- 
und im Wohnsitzstaat besteuert. 
Die im Belegenheitsstaat gezahlten 
Steuern werden aber auf die Steuern 
im Wohnsitzstaat angerechnet.
 Die Besteuerung in Deutschland 
wird wie folgt vorgenommen:
 Vermietungseinkünfte: Das 
Besteuerungsrecht für die nach deut-
schem Recht zu ermittelnden Ein-
künfte aus unbeweglichem spani-
schem Vermögen steht sowohl dem 
Belegenheitsstaat Spanien als auch 
dem Ansässigkeitsstaat Deutschland 
zu. Um eine Doppelbesteuerung 
zu vermeiden, wird die in Spanien 
gezahlte Steuer aber auf die deut-
sche Einkommensteuer angerech-
net. Diese Anrechnungsmethode 

Wo muss ich für die Finca zahlen?
Besteuerung von spanischem Grundbesitz in Deutschland – die Grundlagen

gilt auch für Einkünfte aus einem 
land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb in Spanien.
 Selbstnutzung: Die Selbstnut-
zung einer spanischen Immobilie 
konnte bis einschließlich 1998 noch 
zu steuerpflichtigen Einkünften in 
Deutschland führen. Auch für diese 
Fälle galt die Anrechnungs methode. 
Ab dem 1.1.1999 führt etwa die 
Selbstnutzung einer Finca nicht 
mehr zu steuerp ichtigen Einkünf-
ten in Deutschland.
 Veräußerungsgewinne: Auch 
bei Einkünften aus der Veräußerung 
einer spanischen Immobilie steht 
das Besteuerungsrecht sowohl Spa-
nien als auch Deutschland zu. Nach 
der neueren BFH-Rechtsprechung 
(Beschluss v. 19.5.2010, I B 191/09, 
Tz. 28) durften solche Einkünfte 
nicht mehr über die Anrechnungs-
methode gelöst werden. Dieser Auf-
fassung hatte sich die Finanzver-
waltung dann angeschlossen. Somit 
durften die spanischen Veräußerungs-
gewinne nicht mehr in die Bemes-
sungsgrundlage der deutschen Steuer 

einbezogen werden; in allen offenen 
Fällen ist die Freistellungsmethode 
(Art. 23 Abs. 1a DBA-Spanien) zu 
wählen. Allerdings unterliegen die 
Einkünfte in Deutschland dem Pro-
gressionsvorbehalt. 
 Achtung: Das war der Rechts-
stand bis zum 31.12.2012 gewesen. 
Ab dem 1.1.2013 gilt das neue DBA-
Spanien, welches zwischen den bei-
den Ländern ausgehandelt wurde. Ab 
diesem Zeitpunkt ist ausdrücklich 
die Anwendung der Anrechnungs-
methode vorzunehmen (Art. 22 Abs. 
2b). Eine steuerfreie Veräußerung 
ist ab diesem Zeitpunkt entweder 
gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG (bei 
ausschließlicher Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken) oder nach Ablauf 
von zehn Jahren möglich.

Zusammenarbeit der Behörden
Der Informationsaustausch zwi-
schen den beiden Staaten zeichnete 
sich in den 90er Jahren noch durch 
eine sehr schleppende Bearbeitungs-
weise aus. Hier weht neuerdings ein 
anderer Wind: Auskunftsersuche und 

Spontanauskünfte aus beiden Rich-
tungen sind an der Tagesordnung. 
Ersuche werden zügig und nicht sel-
ten über die nachgefragten Informa-
tionen hinaus beantwortet. Die deut-
schen Finanzbehörden pflegen mit 
den spanischen Kollegen seit einigen 
Jahren einen regen Auskunftsver-
kehr. An der weiteren Intensivierung 
und Ausdehnung des Informations-
austausches wird insbesondere das 
neue DBA zwischen Spanien und 
Deutschland großen Anteil haben. 

Die Autoren Dipl-Kfm. Asesor 
 Fiscal Willi Plattes & Thomas 
 Fitzner arbeiten in der internatio-
nalen Steuerberatungskanzlei Euro-
pean Accounting in Palma. Kontakt:
thomas@europeanaccounting.net

European Accounting lädt am 20., 
21. und 22.3. zu Info-Frühstücken 
zur Frage der Besteuerung des Aus-
landsvermögens ein (Modelo 720).
Die Teilnahme ist kostenlos, aller-
dings ist eine Anmeldung unter 
Tel.: 971-67 94 18 erforderlich.

Thomas Fitzner

Willi Plattes

■ So eine Finca bringt auch einige steuerliche Verpfl ichtungen mit sich …  FOTO: S. HARRIS

„Modelo 720“: 
Klage in Brüssel 
eingereicht
Nun hat Brüssel das Wort: Wie 
in der MZ bereits angekündigt, 
hat die mallorquinische An-
waltskanzlei DMS-Consulting 
bei der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in  Madrid 
eine Klage gegen die Auskunfts-
p icht über das Auslandsvermö-
gen eingereicht. Die neue Vor-
schrift sieht vor, dass Residen-
ten in Spanien das Finanzamt 
ausführlich über Bankkonten, 
Immobilien und Geldanlagen in-
formieren müssen, wenn in einer 
oder mehreren dieser Kategorien 
ein Vermögenswert von 50.000 
Euro überschritten wird. 
 Das sogenannte Modelo 720 
muss bis Ende April eingereicht 
werden. Alejandro del Campo, 
Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei DMS-Consulting, ist davon 
überzeugt, dass dieser Offen-
barungseid gleich in mehrerer 
Hinsicht europäischem Recht  
widerspricht. Bis eine Ent-
scheidung falle, seien jedoch 
alle Residenten auf Mallorca 
gut beraten, die verpflichtende 
Erklärung abzugeben, da sonst 
drakonische Strafen drohten.
 Del Campo verweist auf ein 
Urteil, das 2011 gegen Portugal 
erging: Der EU-Gerichtshof er-
klärte darin eine Vorschrift, wo-
nach Nicht-Residenten in Por-
tugal einen Repräsentanten für 
Steuerfragen ernennen mussten, 
für unvereinbar mit EU-Recht. 
In der Praxis geschieht jetzt in 
Spanien Ähnliches, denn ohne 
Steuerberater ist das Modelo 
720 kaum zu bewältigen. 
 Zunächst einmal handelt 
es sich lediglich um eine Aus-
kunftsp icht, die keine zusätz-
lichen Zahlungen ans Finanzamt 
mit sich bringt. Die Informatio-
nen können jedoch etwa bei der 
Erhebung der Vermögenssteuer 
relevant sein, die derzeit ab ei-
nem Vermögen von 700.000 Eu-
ro (zuzüglich 300.000 Euro für 
den Wert des Hauptwohnsitzes) 
erhoben wird.


